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1. Vorstosstext

Der Regierungsrat wird aufgefordert, unverzüglich mit den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft
und Basel-Stadt bezüglich der Pensionskasse der FHNW Verhandlungen aufzunehmen. Ziel der
Verhandlungen muss sein, dass die bisherigen Mitarbeitenden der FHNW nicht nur während ei-
ner Übergangszeit von 5 Jahren, sondern dauernd in der kantonalen Pensionskasse SO versichert
werden können und damit Rückstellungen von CHF 60,1 Mio aufgelöst werden können!

2. Begründung

Im Vertrag vom 9./10. November 2004 zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-
Stadt und Solothurn über die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) ist im „§36 Pensionskas-
se“ geregelt:

„Für eine Übergangszeit von höchstens 5 Jahren bleiben die Mitarbeitenden der FHNW bei ihrer
bisherigen Pensionskasse versichert und neu eintretende Mitarbeitende werden bei derjenigen
Pensionskasse versichert, die mit ihrer Arbeit die engste Verbindung aufweist.

Im Zeitpunkt des Übertritts von der bisherigen Pensionskasse in diejenige Pensionskasse eines
Vertragskantons, mit der die FHNW einen Anschlussvertrag für alle Mitarbeitenden abgeschlos-
sen hat, gleichen alle Kantone eine allfällige Deckungslücke in der bisherigen Pensionskasse
aus“.

In welche Pensionskasse die bisher in der PK Solothurn Versicherten wechseln werden, ist noch
nicht klar; aber die neue PK der FHNW wird nicht diejenige des Kantons Solothurn sein. Das
heisst für unseren Kanton, dass die Deckungslücke zum Zeitpunkt des Übertritts ausfinanziert
werden muss! Für die Ausfinanzierung der Deckungslücke hat der Kanton Rückstellungen von
CHF 60,1 Mio. gemacht.

Wenn die bisher in der PKSO-Versicherten weiterhin dort versichert bleiben, muss der Kanton
Solothurn keine Ausfinanzierung vornehmen, kann die Rückstellungen von CHF 60,1 Mio auflö-
sen und das nächste Ergebnis um CHF 60,1 Mio verbessern!

Zudem werden in nächster Zeit wohl Sanierungsmassnahmen zur Verbesserung des Deckungs-
grades der PKSO ergriffen, und falls die Versicherten auch ihren Beitrag leisten müssen, wäre es
ungerecht, wenn kurz vor den Sanierungsmassnahmen 383 Versicherte (Stand Ende 2008) der
FHNW die Kasse einfach wechseln könnten und der Kanton die ganzen Kosten zu tragen hätte.
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3. Stellungnahme des Regierungsrates

3.1 Vorbemerkungen

Der Vertrag zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn über
die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) vom 9./10. November 2004 (BGS 415.219) statuiert
in § 13, dass der Fachhochschulrat mit einer Pensionskasse eines Vertragskantons einen An-
schlussvertrag zur Versicherung aller Mitarbeitenden der FHNW abschliesst.

Der Staatsvertrag besagt in § 36 Absatz 1 weiter, dass für eine Übergangsfrist von höchstens
5 Jahren die Mitarbeitenden der FHNW bei ihrer bisherigen Pensionskasse versichert bleiben
und neu eintretende Mitarbeitende bei derjenigen Pensionskasse versichert werden, die mit ih-
rer Arbeit die engste Verbindung aufweist. Somit sind die Mitarbeitenden spätestens am
1. Januar 2011 in einer gemeinsamen Pensionskasse zu versichern.

3.2 Im Auftrag vorgeschlagene Massnahme

Der Vorstoss geht davon aus, dass der Tatbestand der Teilliquidation nicht erfüllt ist, wenn die
bisherigen Mitarbeitenden der FHNW nicht nur während einer Übergangszeit von 5 Jahren,
sondern dauernd in der PKSO verbleiben. Dies trifft jedoch nicht zu. Auch ein Verbleib der heu-
te versicherten Mitarbeitenden der FHNW verhindert eine Teilliquidation nicht, weil alle neu bei
der FHNW angestellten Mitarbeitenden nicht bei der PKSO, sondern bei der gemeinsamen neu-
en Pensionskasse der FHNW versichert werden. Die PKSO würde keine Neueintritte von Mitar-
beitenden der FHNW verzeichnen, was das Verhältnis zwischen aktiv Versicherten und Rentnern
verschlechtert. Der Bestand der aktiv Versicherten bei der PKSO nimmt dadurch kontinuierlich
ab, was wiederum die strukturelle Risikofähigkeit der PKSO verschlechtert. Deshalb sieht die
PKSO in ihren Teilliquidationsbestimmungen vor, dass eine Restrukturierung von mehr als
30 Personen den Tatbestand einer Teilliquidation erfüllt. Dieser ist auch dann erfüllt, wenn sich
aufgrund einer Restrukturierung der Versichertenbestand über einen längeren Zeitraum um die
erwähnte Zahl reduziert (also bei „auslaufendem“ Versichertenbestand). Mit dem Vorschlag, die
bestehenden Mitarbeitenden bei der PKSO versichert zu lassen, lässt sich somit eine Teilliquida-
tion mit den entsprechenden Kostenfolgen für die Ausfinanzierung nicht vermeiden.

Die im Auftrag vorgeschlagene Lösung würde zudem zu einer personalpolitischen Ungleichbe-
handlung zwischen den bei der PKSO versicherten Mitarbeitenden der FHNW und allen anderen
Angestellten der FHNW führen. Diese Ungleichbehandlung beträfe sowohl die individuelle Vor-
sorgelösung – der vorgesehene Vorsorgeplan für die Mitarbeitenden der FHNW sieht bessere
Leistungen bei Invalidität und Tod, aber schlechtere Leistungen im Alter als die PKSO vor – als
auch das Kollektiv. Das Kollektiv deshalb, weil der Hauptteil der bei der FHNW angestellten Per-
sonen in einer Vorsorgelösung ohne Unterdeckung versichert sein wird und – falls eine Unter-
deckung auftreten sollte – für sie eine Sanierungspflicht besteht. Demgegenüber besteht für die
heute bei der PKSO versicherten Personen diesbezüglich keine Regelung. Diese würden weiter-
hin von der Staatsgarantie profitieren. Sie würden aber möglicherweise zu einem späteren Zeit-
punkt mit einer (teilweisen) Ausfinanzierung belastet, deren Regelung noch völlig offen ist, weil
zurzeit noch nicht klar ist, in welche Richtung sich die Finanzierungsvorschriften für öffentlich-
rechtliche Kassen entwickeln werden.

Nebst der bereits erwähnten Konsequenz der personalpolitischen Ungleichbehandlung stellen
sich für die FHNW weitere Fragen. So würde ihre Administration deutlich erschwert. Ausserdem
müsste geregelt werden, welche Konsequenz ein Wechsel eines Mitarbeitenden der FHNW mit
Arbeitsort Solothurn in einen anderen Kanton der Nordwestschweiz hat. Höchst anspruchsvoll
wäre zudem die Frage, wie die FHNW an einer allfälligen künftigen Ausfinanzierung der PKSO
als Arbeitgeberin für den auslaufenden Versichertenbestand beteiligt werden könnte.
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4. Antrag des Regierungsrates

Nichterheblicherklärung.

Andreas Eng
Staatsschreiber

Vorberatende Kommission

Bildungs- und Kulturkommission

Verteiler

Department für Bildung und Kultur (6) KF, VEL, YJP, DK, em, LS
Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen (3)
Finanzdepartement
Kantonale Finanzkontrolle
Staatskanzlei
Aktuarin BIKUKO
Parlamentsdienste
Traktandenliste Kantonsrat


